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NOTIZEN [ BEATS II . ZURLAUBEN] UEBER DIE ERBEINUNG

"Erbeinigung Zwusahendt Keyser M a x i m i l i a n o undt den Eydtgnossen

uffgricht A° 1511 : Begrifft die Oesterychischen Landt welche von Ertzherzog

Sigmund  säligen an Keyser Maximilianwn gefallen und dan das hus Bur-

gundt oder [ Frei - ] Graffschafft . Under anderen Articlen referiert sich uff den

bericht und friden [Ewige Richtung ] von König Ludovico  11 . Zue Frankh-

rych Zwüschend Ertzherzog Sigmunden undt den Eydtgnossen gemacht A° 1474 ^ :

Jtem uff Erbliche Vereinigung [Erbeinung ] Zuo Zürich A° 1477 ^ : "

Es folgt dann ein Zitat aus der Erbeinung : s . ea iii  2 , 1345 Zeile

6 - 14 [Beide Parteien verpflichten sich , gegenüber allen nunmehrigen und spä¬

ter hinzukommenden Territorien der Vertragspartner keine kriegerischen Aktio¬

nen vorzunehmen . ]
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"Solle auch Zuo 10 Jaren umb, verkhündt und Zehalten Befolchen werden ! "

Es folgt ein weiteres Zitat : s . ebenda 1347 Zeile 9- 11 [ Vorbehalt der

früher mit andern Mächten geschlossenen Bündnisse . ]

"A° 1543 : Würdt bestettiget Von [ Kaiser ] Caro  l o dem fünften } der sich

damals Graf Zuo Artois tituliert [Bestätigung der Erbeinung zwischen der

Freigrafschaft Burgund und den Eidgenossen ] " . ^

1 ) Vgl . z . B. EA V 2 , 1003 b . An dieser gemeineidg . Tagsatzung vom 15 . /16.
September 1636 in Solothurn nahm Beat II . als Vertreter von Stadt und Amt
Zug teil . Der Text könnte aber ebensogut aus dem Jahre 1641 stammen , als
die Freigrafschaft Burgund ebenfalls aufgrund der Erbeinung von den eidg.
Orten Truppenkontingente verlangte , oder sogar noch später anlässlich der
Bündniserneuerung mit Frankreich [ 1663 ] entstanden sein.

2 ) s . EA III 2 , 1343 Zeile 18 - 21
3 ) s . ebenda 1343 Zeile 22 - 24
4 ) s . ebenda 1347 Zeile 6 - 9
5 ) s . EA IV 1 d , 1085 - 1086
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